
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/9/5 2007/12/0158
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.2008

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §137;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Für die Feststellung der Wertigkeit des Arbeitsplatzes kommt es nicht auf einen nach den Organisationsnormen

gesollten Zustand an, sondern auf die nach Maßgabe der herrschenden Weisungslage wirksam zugewiesenen

Arbeitsplatzaufgaben (vgl. das hg. Erkenntnis vom 26. April 2006, Zl. 2005/12/0192, mwN).
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